








SEHR
RICHTIG!

Interessan-
ter Gedan-
ke! Dem ist
so!

Die Gemeinde Schwyz hat vorsatzlich keinen MCS-gerechten
Wohnraum angeboten!

einen Sozialhilfeempfénger aktiv in einer anderen Gemejnde eine (gilinstigere) Wohnung sucht und
den Sozialhilfeempfénger damit praktisch nétigt, in die Nachbargemeinde zu ziehen. Findet ein So-
zialhilfeempfanger nur in der Nachbargemeinde eine fiinjhn geeignete Wohnung und zieht er in die-
se um, so kann von einem Abschieben nicht die Rede sein. Auch ein Sozialhilfeempfanger kann sich
auf die Niederlassungsfreiheit berufen und seinen Wohnort frei wéhlen bzw. in eine Gemeinde zie-
hen, in der er eine fir ihn geeignete Wohnung findet. Im vorliegenden Fall war die Vorinstanz dem
Beschwerdegegner bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft (erfolglos) behilflich. Zudem hat
sie ihm das Hotel Alpina in Brunnen nicht aufgedréngt. Vielmehr hat er sich zum Aufenthalt in die-
sem Hotel entschlossen, weil dieses nach seiner Ansicht fir ihn auf Grund seiner Erkrankung als
Unterkunft am besten (bzw. am wenigsten schlecht) geeignet war. Der Entscheid des Beschwerde-
gegners, ins Hotel Alpina zu ziehen, war mehr oder weniger freiwillig. Es besteht kein Unterschied zu
einem Sozialhilfeempfénger, der von der Fllrsorgebehdrde verpflightet wird, sich eine giinstigere
Wohnung zu suchen. Auch dieser zieht nur mehr oder weniger freiwillig in eine andere Wohnung um.
Bei der Aufforderung, sich eine giinstigere Wohnung zu suchen/muss ein solcher Sozialhilfeemp-
fanger sich am Angebot an geeigneten und giinstigen Wohnungen orientieren, wobei er sich dann
auch ausserhalb der aktuellen Unterstlitzungswohnsitzgemeinde informieren wird. Die Argumentati-
on der Beschwerdefiihrerin lauft darauf hinaus, dass diejenige Gemeinde, in welcher die Unterstiit-
zungsbediirftigkeit eines Sozialhilfeempfangers erstmals aufgetreten ist, bis zur Beendigung des An-
spruchs fiir die wirtschaftliche Hilfe zusténdig ist. In diesem Fall kénnte ein Sozialhilfeempfanger
seinen Wohnsitz nicht mehr frei wahlen, was dem Grundsatz der Niederlassungsfreiheit widerspre-
chen wiirde. Der Vorwurf der Beschwerdefithrerin, der re erungsratllche Beschwerdeentscheld sei
absurd, wird deshalb klar zuriickgewiesen.

Gratulation! Der Vorsteher des

VIl. Zu B. Rechtliches Justizdepartements des
_ Kantons Schwyz Peter
Keine Bemerkungen. Reuteler hat vorliegend die

Sache haargenau begriffen!

Zur weiteren Begriindung verweisen wir auf die Erwagungen des angefochtenen Entscheides. Die
Verfahrensakten erhalten Sie als Beilage zur Vernehmlassung vom 3. August 2007 im Verfahren 11|
2007 134.

Mit freundlichen Griissen
Justizdepartement des Kantons Schwyz
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Beilage:
- RRB Nr. 868 vom 26. Juni 2007


ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Die Gemeinde Schwyz hat vorsätzlich keinen MCS-gerechten Wohnraum angeboten!

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Textfeld
SEHR RICHTIG!

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Gratulation! Der Vorsteher des Justizdepartements des Kantons Schwyz Peter Reuteler hat vorliegend die Sache haargenau begriffen!

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Textfeld
Interessan-ter Gedan-ke! Dem ist so!


Aktenverzeichnis zu VB 92/07 und VB 93/07 bzw. RRB Nr. 868 vom 26. Juni 2007

VB 92/07

Eingaben und Akten des Beschwerdefiihrers

01 Beschwerde vom 10. April 2007 (inkl. Beilagen und Zustellcouvert)

02 Schreiben Beschwerdefiihrer an Justizdepartement vom 21. Mai 2007 (inkl. Beilage und
Zustellcouvert)

03 Schreiben Beschwerdefihrer an Justizdepartement vom 4. Juni 2007 (inkl. Beilage und
Zustellcouvert)

I, Eingaben und Akten der Vorinstanz

01 Vernehmlassung vom 25. Mai 2007

1. Akten des instruierenden Departementes

01 Schreiben Justizdepartement an Vorinstanz vom 18. April 2007

02 Fristverlangerung vom 27. April 2007

03 Schreiben Justizdepartement an Beschwerdefiihrer vom 29. Mai 2007

04 Schreiben Justizdepartement an Beschwerdefiihrer vom 5. Juni 2007

V. Eingaben und Akten der Beigeladenen

01 Vernehmlassung vom 23; April 2007 (inkl. Beilagen 1-3 und Zustellcouvert)

VB 93/07

I Eingaben und Akten des Beschwerdefihrers

01 Beschwerde vom 12. April 2007 (inkl. Beilagen und Zustellcouvert)

Il Eingaben und Akten der Vorinstanz

01 Kurzbrief Vorinstanz an Justizdepartement vom 1. Juni 2007

02 Vernehmlassung vom 1. Juni 2007 (inkl. Zustellcouvert)

1. Akten des instruierenden Departementes

01 Schreiben Justizdepartement an Vorinstanz vom 18. April 2007

02 Fristerstreckungen vom 27. April und vom 29. Mai 2007

03 Schreiben Justizdepartement an Beschwerdefihrer vom 4. Juni 2007
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Dies
wurde
dann auch
SO ge-
macht!

Fiirsorgebehdrde
Pfarrgasse 9, Postfach 137, 6431 Schwyz

Kantasogoricht
== Ranton :

R Postaufg; 3 :, S;.Chwyz
Verwaltungsgericht des Eingang; by o)
Kantons Schwyz “t.0)

Postfach 2266
6431 Schwyz

Vernehmlassung
(Verfahren Ill 2007 137)

Sehr geehrter Herr Vizeprasident
Sehr geehrte Damen und Herren Verwaltungsrichter

In Sachen
Fiirsorgebehérde Ingenbohl, Parkstrasse 1, Postfach 535, 6440 Brunnen (Beschwerdefiihrerin)

gegen

1. Filrsorgebehdrde Schwyz, Pfarrgasse 9, Postfach 137, 6431 Schwyz,
2. Regierungsrat des Kantons Schwyz, Bahnhofstrasse 9, Postfach 1260, 6431 Schwyz,
3. Urs Beeler, Postfach 7, 6431 Schwyz (Beschwerdegegner)

betreffend

wirtschaftliche Hilfe
(6rtliche Zustandigkeit)

nehmen wir Bezug auf lhre verfahrensleitende Verfiigung vom 20. Juli 2007 und reichen innert anbe-
raumter Frist die Vernehmlassung ein.

l. Antrag:

Die Beschwerde sei unter Kostenfolgen zu Lasten der Beschwerdefiihrerin abzuweisen, soweit darauf
liberhaupt einzutreten ist.

1. Begriindung:

1. Die Darlegungen der Beschwerdefiihrerin in ihrer Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 19. Juli
2007 werden bestritten, sofern sie nicht ausdriicklich anerkannt werden bzw. mit unseren Ausfih-
rungen ubereinstimmen.
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Es wird auf die Ausfiihrungen im Beschluss Nr. 81 vom 12. Marz 2007 der Fiirsorgebehérde
Schwyz sowie auf diejenigen im angefochtenen Regierungsbeschluss Nr. 868/2007 vom 26. Juni
2007 verwiesen, welche zum integrierenden Bestandteil der vorliegenden Vernehmlassung erklart
werden.

Die Beschwerdefiihrerin verlangt antragsgemass eine integrale Authebung des angefochtenen
Regierungsbeschlusses Nr. 868/2007 vom 26. Juni 2007. Im Rahmen dieses Beschlusses hat der
Regierungsrat mitunter auch das Aufsichtsbeschwerdeverfahren VB 93/2007 behandelt und im
Ergebnis der betreffenden Aufsichtsbeschwerde keine Folge gegeben (vgl. Dispositivziffer 2 des
angefochtenen Beschlusses). Nun steht es dem Verwaltungsgericht nicht zu, die Frage zu priifen,
ob der Regierungsrat eine Aufsichtsbeschwerde zu Recht oder zu Unrecht entgegengenommen
hat. Lediglich aufsichtsrechtliche Anordnungen kénnen Gegenstand des verwaltungsgerichtlichen
Beschwerdeverfahrens bilden (EGV-5Z 2000 Nr. 9). Soweit sich daher die Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde auch gegen Dispositivziffer 2 des angefochtenen Beschlusses richtet, ist auf die Be-
schwerde mangels Zustédndigkeit bzw. Zuldssigkeit nicht einzutreten (§ 27 Abs. 1 lit. aund e
i.V.m. Abs. 2 VRP), dies einmal ganz abgesehen davon, dass die Beschwerdefiihrerin durch Dispo-
sitivziffer 2 des angefochtenen Beschlusses liberdies auch nicht weiter beschwert ist.

Der Unterstiitzungswohnsitz einer Person befindet sich dort, wo sie sich mit der Absicht dauern-
den Verbleibens aufhélt (Art. 4 Abs. 1 ZUG, § 18 ShG), mithin dort, wo sich jemand tatsachlich
niedergelassen und eingerichtet hat in der erkennbaren Absicht, hier seinen Lebensmittelpunkt zu
begriinden. Fiir die Begriindung des Unterstiitzungswohnsitzes miissen somit zwei Merkmale er-
fillt sein: ein objektives dusseres, der Aufenthalt, sowie ein subjektives inneres, die Absicht dau-
ernden Verbleibens. Nach der Rechtsprechung kommt es nicht auf den inneren Willen, sondern
darauf an, auf welche Absichten die erkennbaren dusseren Umstande objektiv schliessen lassen.
Wo sich der Unterstiitzungswohnsitz einer Person befindet, ist namlich nicht bloss fiir diese selbst,
sondern vor allem auch fiir zahlreiche Drittpersonen und Behorden von Bedeutung und muss sich
daher nach Kriterien bestimmen, die fiir Dritte erkennbar sind.

Jemand (wie der Beschwerdegegner), der sich seit rund 28 Monaten dauernd und auf freiwilliger
Basis am selben Ort aufhélt (von kleinen Unterbriichen abgesehen), der mehr oder weniger Tag
und Nacht am selben Ort verbringt (abgesehen von kurzen auswartigen Absenzen fiir Postfach-
leerungen und Einkdufe), der keine gezielten und ernsthaften Anstalten fiir einen Ortswechsel
trifft, und der keine erkennbaren auswdrtigen familidren und freundschaftlichen Beziehungen

Suter konstruiert hier wieder einmal kiinstlich eine "Realitat", die mit
der tatsachlichen Realitat nichts oder nicht viel gemeinsam hat.
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Beschwerdegegner hat inzwischen, nach nunmehr rund 28-monatiger Aufenthaltsdauer in der
Gemeinde Ingenbohl, jeglichen Bezug zur Gemeinde S z verloren, ausser dass er in der Ge-
meinde Schwyz noch iber eine Po se verfiigt und verbunden mit seinen jeweiligen
Postfachleeru inkdufe tatigt, was allerdings fiir die Beurteilung der streitbezogenen Thema-
ik-belanglos ist, wie dies im angefochtenen Beschluss zutreffend festgehalten wird. Was die Be-
schwerdefiihrerin im Uebrigen zur Behauptung veranlasst, die Bindungen des Beschwerdegegners
zu Schwyz seien auch heute noch stérker als zu Ingenbohl, bleibt unerfindlich und erschépft sich
{ibrigens in einer reinen und nicht weiter belegten Mutmassung. Wie bereits erwahnt und was
selbst vom Beschwerdegegner im Rahmen des hangi erfahrens bislang noch nie in Abrede
gestellt wurde, pflegt er zur Gemeinde Schwyz;ausser seinen Postfachleerungen und Einkdufen,
keine weiteren Beziehungen, namentlj

Soweit die Beschwerdefii

rin vorbringt, der Einzug des Beschwerdegegners vom 10. April 2005
ins Hotel Alpina sei

der Absicht erfolgt, sich-dort nur kurz aufzuhalten, vermag sie daraus nichts

esagt. Tatsache ist, dass dj’seit nunmehr rund 28-monatige Aufenthaltsdauer des Beschwerde-
gegners im Hotel Alpina jif objektiver Weise (dussere erkennbare Umstdnde) hinreichend und
rechtsgeniiglich illustriert, dass er sich dort auf unbestimmte Zeit aufzuhalten gedenkt (so wird
gewohnlich denn augh gemass massgeblicher Lehre bereits nach einer einjahrigen Aufenthalts-
dauer auf die naclraussen erkennbare Absicht dauernden Verbleibens postuliert). Von einer aus
heutiger Sicht ndr voriibergehenden Aufenthaltsabsicht kann mithin keine Rede (mehr) sein, zu-
mal im Uebrigen der Beschwerdegegner damals aus véllig freien Stiicken sowie ohne Interventio-
nen, Unteystiitzung und Zustimmung der Fiirsorgebehérde Schwyz ins Hotel Alpina umgezogen ist
(insoweit’ hat er denn auch entgegen dem Standpunkt der Beschwerdefiihrerin die Gemeinde
Schwyz freiwillig verlassen). Im Weiteren ist entgegen dem Standpunkt der Beschwerdefiihrerin

Einkatfsbesorgungen verlasst.

erner vermag auch der Umstand, dass der Beschwerdegegner bis zum 31. Oktober 2006 von
der Gemeinde Schwyz wirtschaftlich unterstiitzt worden ist, der Rechtmassigkeit des angefochte-
nen Beschlusses freilich keinen Abbruch zu tun. Die 6rtliche Zustdndigkeitsfrage Hilfsbedirftiger
kann jederzeit einer neuerlichen rechtlichen Beurteilung unterzogen werden, was im Uebrigen un-
ter Beriicksichtigung von § 18 ShG vielmehr gar gesetzlich geboten ist. Kommt ein bisher unter-
stiitzungspflichtiges Gemeinwesen zum Schluss, dass es aufgrund verdnderter tatsdchlicher und
rechtlicher Verhdltnisse ortlich nicht mehr unterstiitzungspflichtig ist, kann dies ohne weiteres ver-
fligungsweise festgestellt werden (mit entsprechenden Rechtsschutzméglichkeiten betroffener
Kreise). Insoweit ist denn auch was bisher war (wirtschaftliche Unterstlitzung des Beschwerde-
gegners bis zum 31. Oktober 2006 durch die Gemeinde Schwyz) freilich nicht zwangslaufig und
unbesehen der rechtlichen Ausgangsiage auf unbestimmte Zeit in Stein gemetzelt, andernfalls der
erwdhnte § 18 ShG aus den Angeln gehoben wiirde. Véllig verfehlt und an der Sache schlichtweg
vorbei geht in diesem Zusammenhang die beschwerdefiihrerische Aeusserung, wonach erst dann
auf értliche Unzustdndigkeit erkannt wurde (mit Beschluss Nr. 81 vom 12. Marz 2007 der Fiir-
sorgebehorde Schwyz), als die Gemeinde Schwyz ins Fadenkreuz der &ffentlichen Kritik (Presse-
mitteilungen) geriet und man sich dieser 6ffentlichen Kritik auf dem Buckel der Nachbargemeinde
Ingenbohl mit erwdhntem Beschluss elegant zu entledigen versuchte. Die Beschwerdefiihrerin
scheint die Chronologie der Ereignisse zu tibersehen bzw. zu verkennen. Die betreffenden Pres-
semitteilungen (sowohl in den beiden Lokalzeitungen als auch im Blick) mit Beginn anfangs Juni

Fakten zu diesem Thema werden auch noch
publiziert.

eder familidrer noch freundschaftlicher Natur. |[FALSCH!
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Diese 2007 ergingen allesamt erst nach dem erwéhnten Beschluss Nr. 81 vom 12. Marz 2007 der Fiir-
Aeusserung sorgebehdrde Schwyz, womit die diesbeziigliche Diffamierung der Beschwerdefiihrerin von vor-
Suters ist neweg ins Leere stosst. Hinzu kommt, dass die Fiirsorgebehorde Schwyz im Vorfeld ihres Be-
korrekt. schluss Nr. 81 vom 12. Mérz 2007 mit den zustdndigen Personen und Instanzen der Gemeinde
Ingenbohl in Kontakt war (u.a. Besprechung am 8. Februar 2007 in Brunnen im Beisein von Mar-
tina Joller, Prasidenti Beschwerdeflihrerin, Werner Landtwing, Vizeprasident der Beschwerde-

Suter, Flrsorgeprasident Schwyz und Carlo Carletti, Sekretér Flirsorgebehérde Schwyz, anderer-
seits) ind die bereits damals die nach ihrer Ansicht 6rtliche Unzustandigkeit der Gemeinde

chwyz als Unterstiitzungswohnsitz des Beschwerdegegners zum Ausdruck brachte, so dass auch
insoweit die Riige der Beschwerdefiihrerin betreffend publizistischer Unterdrucksetzung offensicht-

: lich nicht verfingt. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeftihrerin ist sodann nicht auszumachen,
Ein ganzer Stab | weshalb eine Aufenthaltsdauer in einem Hotel seit nunmehr tiber 2 Jahren (a priori) keine Wohn-
von Leuten! sitznahme begriinden sollte. Seit rund 28 Monaten wohnt, schléft und isst der Beschwerdegegner

im Hotel Alpina und hélt sich ausserdem im Wesentlichen auch tagsiiber dort auf, womit sich sein
Lebensmittelpunkt mithin offenkundig in der Gemeinde Ingenbohl befindet. Daran dndert im
Uebrigen der Umstand, dass gewisse personliche Einrichtungsgegenstdnde und Effekten des Be-
schwerdegegners nach wie vor auf Gemeindegebiet Schwyz eingelagert sind, nicht das Geringste.
Die Fiirsorgebehorde Schwyz hat den Beschwerdegegner bereits mit Schreiben vom 10, Oktober
2006 aufgefordert, seine auf Gemeindegebiet Schwyz eingelagerten Gegenstédnde bis spatestens
Ende Marz 2007 wegzuschaffen bzw.

anderweitig zu deponieren, und anschliessend den in der Folge deponierten Antrag des Be-
schwerdegegners um Aufbewahrung seiner im Schulhaus ,Muota" eingelagerten Gegenstinde U-
ber Ende Marz 2007 hinaus mit Beschluss Nr. 321 vom 20. November 2006 formlich abgelehnt.
Dieser Beschluss ist letztinstanzlich vom Verwaltungsgericht mit Entscheid vom 24. Mai 2007
(VGE [l 2007 56) bestétigt worden. Schliesslich vermag der Beschwerdefiihrerin auch ihr Einwand
nicht zum Vorteil gereichen, wonach sich der Beschwerdegegner bislang noch nie um eine An-
meldung in der Gemeinde Ingenbohl bemiiht habe. Entgegen anderweitiger Darlegung der Be-
schwerdefiihrerin hat der Regierungsrat diesen Aspekt im angefochtenen Beschluss keineswegs
ausgeblendet, sondern vielmehr sinngemadss und korrekterweise festgestellt, dass fiir die Beurtei-
lung der Wohnsitzfrage nicht massgebend ist, wo eine Person angemeldet ist und ihre Schriften
hinterlegt hat (vgl. dazu auch BGE 127 V 241).

Interessant!

8. Die von der Beschwerdefiihrerin ,etwas pointiert, liberspitzt und provokativ angefiihrte Schluss-
folgerung” leidet an einem wesentlichen Denkfehler und ist daher schlechterdings nicht haltbar: Es
kann in der Tat keine Rede davon sein, die Fiirsorgebehérde Schwyz habe den Beschwerdegegner
per 10. April 2005 in der Gemeinde Ingenbohl (Hotel Alpina) unfreiwillig untergebracht bzw. in
verpOnter Weise in die Gemeinde Ingenbohl abgeschoben. Der Beschwerdegegner hat sich da-
mals aus eigenem Antrieb sowie ohne jeglich¢\Beeinflussungen und Interventionen der Fiirsorge-
behérde Schwyz fir einen Aufenthalt im Hotgl Alpina in Brunnen entschieden, aus welchen Griin-
den auch immer. Dies muss zyingend und ngtwendigerweise zur rechtlichen Schlussfolgerung ei-
ner freiwillig erfolgten Njederlassung fiihren./Anders ldgen die Dinge gegebenenfalls dann, wenn
der Beschwerdege im Rahmen einer behérdlichen Verfiigung bzw. Anordnung ins Hotel Alpi-
na einquartiert worden ware, was indessen mitnichten der Fall war (Gegenteiliges wird selbst von
der Beschwefdefiihrerin nicht behauptet noch wurde derartiges bis anhin auch vom Beschwerde-
gegnerficht weiter geltend gemacht). Im Yebrigen tibersieht die Beschwerdefiihrerin, dass die
Eirsorgebehorde Schwyz wahrend der Dayer ihrer Unterstiitzungspflicht liber keine gesetzliche
Grundlage verfiigte, dem Beschwerdegegner seinen freiwillig angetretenen Aufenthalt im Hotel

Alpina sowie den dortigen Weiterverbleib/zu verbieten.\_ __.ausser Kosteniibernahmeverwei-
gerungspolitik zu betreiben!

Zwingend? |

Die Gemeinde Schwyz hat Urs Beeler NIE MCS-
gerechten Wohnraum angeboten! DAS IST DAS
Dokument11 PROBLEM!
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9. Zusammenfassend kann demnach die regierungsratliche Entscheidfindung, wonach der Beschwer-
degegner seinen Unterstiitzungswohnsitz in der Gemeinde Ingenbohl hat, nicht beanstandet wer-
den. Wir ersuchen Sie deshalb, sehr geehrter Herr Vizeprasident, sehr geehrte Damen und Herren
Verwaltungsrichter, im Sinne der eingangs gesteliten Antrage zu entscheiden.

Fiirsorgebehorde Schwyz
Der Présidgnt Der Sekretér-Stv.

Othmak/Suter Norbert Gyr

Vierfach
Beizug der vorinstanzlichen Akten
Beilage: Beschluss FB Schwyz Nr. 321 vom 20.11.2006

Versand:

Pl

=3, Rug, 2507

Dokument11


ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Hervorheben




